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vlbs und dbb-sh: „Besoldu gsa passu g ist fair –  

a er da uss o h was ko e “  
Die Vorgespräche mit der Landesregierung und die Aktion beim Finanzmi-

nisterium am 8. Februar haben gefruchtet: Der Tarifabschluss für die Lan-

desbeschäftigten soll auf die Landes- und Kommunalbeamtinnen und –
beamten übertragen werden. Dies hat Finanzministerin Monika Heinold 

dem dbb-sh (Kai Tellkamp, Nils Jessen und Thorge Erdmann) heute in einem 

persönlichen Gespräch bestätigt. dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp: 

„Wir egrüße , dass die La desregieru g Wort hält u d dass der öffe tli he 
Dienst in Schleswig-Holstein in Sachen Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit 

i ht eiter zurü kfällt.“ Allerdi gs kö e  jetzt i ht die Hä de i  de  
Schoß gelegt werden.  
 

„Es ist klar, dass da o h as ko e  uss“, fügt Tellka p it Bli k auf 
die zunehmenden Probleme bei der Personalgewinnung und dem Gerech-

tigkeitsempfinden der Beamtinnen und Beamten hinzu. Korrekturbedarf 

wird zum Beispiel beim Weihnachtsgeld gesehen, das im Zuge der Haus-

haltskonsolidierung gekürzt beziehungsweise gestrichen wurde.  
 

Um das Gesetzgebungsverfahren zur Übertragung des Tarifergebnisses noch 

in der laufenden Legislaturperiode zum Abschluss zu bringen und die Aus-

zahlungen nicht unnötig zu verzögern, wird es aber zunächst ausschließlich 

um die Besoldungs- und Versorgungsanpassung gehen. Zu weiteren Struk-

turfragen sind gesonderte Gespräche vereinbart worden, die aber erst nach 

den Landtagswahlen in Gesetzen münden können.  
 

Die Eckpunkte der Besoldungs- und Versorgungsanpassung werden sein:  

 Besoldungstabelle:  

- 2 % rückwirkend ab dem 01.01. ; Aufsto ku g auf 5 €, so eit 
dieser Mindestbetrag nicht bereits durch die prozentuale Anpassung 

erreicht wird  

- 2,35 % ab dem 01.01.2018  

 Anwärter:  

 x 5 €, u d z ar a  de  . .  u d de  . .   

„Wir egrüße , dass der Mi dest etrag als soziale Komponente nicht durch 

die Reduzierung der Besoldungsanpassung um 0,2 Prozentpunkte zum Auf-

bau der Versorgungsrücklage geschmälert wird. Alle Beamten erhalten min-

deste s olle 5 Euro ehr“, lo t Tellka p. „No h esser ist a er, dass die-

se Absenkungen ab 2018 grundsätzlich ein Ende haben werden, denn das 

heute im Landtag auf der Tagesordnung stehende Versorgungsfondsgesetz 

sieht derartige Kürzu ge  ri htiger eise i ht ehr or.“ 


